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TALER UND GEMEINDEN

Fon Emil Egli

ie Kultur, gezeugt durch den Geist, wichst aus dem Schosse der

Natur. Auch dem Begriffe der «Nation der Gemeinden» ist die
erd-menschliche Beziehung immanent, denn der politischen Gliederung
liegt als erste Anregung die natiirliche Kammerung zugrunde.

«Unsere Schweizer Gemeinden wuchsen in natiirlicher Weise von
unten herauf und wurden nicht in politischer Geometrie von oben herab
kinstlich tiber Land und Volk «verhdngt» (Georg Thiirer). Dieses be-
rihmte schweizerische «von unten nach oben Wachsen» hat nicht allein
eine zeitliche Dimension, es hat auch eine raumliche Basis. Das «Unten»
ruht in der Landschaft, lebt in einer Heimat. Aus dem Bundesbrief von
1291 weht uns ein warmer Strom der Erdverbundenheit entgegen. Immer
wieder ist von «Tédlern» und «Talleuten» die Rede. Talleute treten in
der Not der Zeit zusammen, um das Leben in ihren Talern zu stdrken
und zu ordnen. Und die Siegel der «Gemeinden und Téler» geben der
Urkunde das Gewicht des Dauernden. Das Tal ist der Wohnraum dieses
Lebens.

Die von eiszeitlichen Gletschern geweiteten Trogformen der Tiler im
Mittelland und in den Alpen sind die Wiegen unserer Kultur geworden.
Sie lenkten die Wege der Menschen durch die Landschaft. Sie lockten
zur Niederlassung. Seit den Romerstrassen bis zur Eisenbahn und selbst
fiir das Flugzeug (sogenannte Schlechtwetterrouten) sind sie die Leit-
linien des Verkehrs geblieben. Eine Volksdichtekarte der Schweiz, die
gleichzeitig als Kulturdichtekarte bezeichnet werden darf, erscheint als
Negativbild des Reliefs. Die Einbettung des gesamten Gemeinschafts-
lebens, der Dauersiedlungen und ihrer Verbindungslinien in die grossen
Talmulden ist augenfallig.
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Aber die Einordnung des schweizerischen Lebens in die Landschaft
halt einer viel detaillierteren Priiffung stand. Unsere Staatszellen, die
Gemeinden, sind sehr oft so deutlich von der Landschaft umzeichnet,
dass geographische Grundlinien ihrer Existenz erarbeitet werden konnen
als Erganzung zu den historischen Gegebenheiten. Sie sollen hier in vor-
liufiger Mitteilung einer umfassenderen Bearbeitung vorausgeschickt

werden.

Lebensgemeinschaft ist bereits in ihren Anfangen ein wirtschaftliches
Phanomen. Rodung des Waldes und Einrichtung im Raum, gemeinsame
Nutzung der Natur und gemeinsame Bannung der Gefahren sind wirt-
schaftliche Probleme. Am Anfange der Gemeindebildung stehen wirt-
schaftliche Aufgaben auf Grund der Gaben der Natur. Zweifellos missen
auch gewisse Existenzminima erfiillt sein, damit das Leben einer Gemein-
schaft moglich ist. Die schweizerische Gemeindekarte (Verlag Kiimmerly
& Frey) zeigt deutlich, dass die Gemeinden um so grésser, raumlich um
so umfangreicher werden, je alpiner sie sind; dass sich umgekehrt das
Gemeindenetz verfeinert in den fruchtbaren Gebieten des Mittellandes
oder siidwarts im Tessin. Darin kommt die Landschaft als Erndhrerin des
Menschen, als Lebensgrundlage der Gemeinde zum Ausdruck. Im Be-
reiche der intensiveren Wirtschaftsformen sind die Gemeinden rdumlich
kleiner; die extensive Nutzung der Landschaft in den Alpen erfordert
einen grosseren Gemeinderaum. Landschaft und menschliche Gemein-
schaft stehen in lebendiger Beziehung. Die Landschaft ist der Atemraum
der kommunalen Lebenszelle.

Geschichtlich fand diese Beziehung zunachst ihren Ausdruck in den
Markgenossenschaften. «Die Markgenossenschaft ist die Vorform unserer
Gemeinde und unseres demokratischen Freistaates iiberhaupt ... March
oder Mark bedeutete im altdeutschen Sprachgebrauch zweierlei: einmal
die Grenze und dann aber auch das von dieser Grenzlinie umschlossene
Gebiet, z. B. einer Bauerngemeinde. Die Markgenossenschaft bezeichnete
den Nutzungsverband der auf diesem Gebiete wohnenden Leute, die
Korperschaft ... Genossenschaft und ,Land’ fielen erst nur rdaumlich,
spater auch rechtlich zusammen. Es ergab sich, dass die stundenweit zur
Markgemeinde kommenden Genossen neben den Fragen der Alpen,
Grenzen, Wege und Briicken auch politische Dinge mitbesprachen, wie
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sich denn Politik und Wirtschaft ohnehin kaum restlos trennen lassen.
Auch die Gerichtsgemeinde vereinigte sich gelegentlich am gleichen Tag
und Ort. So wuchs der wirtschaftliche Zweckverband in den Bereich
staatlicher Aufgaben hinein» (Georg Thiirer).

Ist die Gemeinde bereits in ihren Anfingen so deutlich erdverwurzelt,
so erstaunt uns nun auch ihre rdaumliche Einpassung in die Landschaft
nicht mehr. IThre Grenzen sind von morphologischen, klimatischen, wirt-
schaftlichen Gegebenheiten wesentlich mitbestimmt. Die schweizerische
Gemeindekarte zeigt, in Deckung gebracht mit physischen Karten, eine
Fulle von Zusammenhangen zwischen Landesnatur und Gemeindenetz.
Zahlreiche Gemeinden sind gleichsam im Relief vorgepriagt. Haufig ist
es der gesamte wirtschaftliche Inhalt einer Landschaft, der die Anord-
nung der Gemeinden beeinflusste; hiufig sind die Grenzen an bestimmte
Landschaftsformen geheftet. Wir treten ein in die Sphire intimster Geo-
politik.

In jeder Ubersicht erscheint der Jura als eindrucksvolles Beispiel
der entscheidenden Wirkung der Tektonik einer Landschaft auf deren
anthropogeographischen Gehalt. In den Faltenwurf des Gebirges ist die
Kulturlandschaft eingefaltet. Nach der Richtung der Ketten und Téler
sind alle geographischen Elemente ausgerichtet. Die Gewdlbe und Mul-
den, die verschieden exponierten Hinge bieten geologisch, hydrogra-
phisch und klimatisch verschiedene Lebensgrundlagen. In grossziigiger
Parallelitit ordnen sich die an Ackern und Dorfern reichen Talboden,
die siedlungsleeren, waldigen Talhdnge und die kargen Hochweiden der
Gewolbescheitel nebeneinander. Ebenso wie die Dorfketten sind im all-
gemeinen auch Strasse und Eisenbahn dem Streichen des Gebirges ein-
geordnet. So erscheint aus dem Flugzeug das geographische Bild des
Faltenjura in grossziigiger Langsbianderung. Die Kultur ist seinen Falten-
ziigen eingekammt.

In dieser ganzen Landschaftsordnung wird das Bild des Gemeinde-
netzes auffillig: In vielen Talern sind die Gemeinden in Quersegmen-
tierung angeordnet. In mehr oder weniger breiten Bindern ziehen sie
von einem Kamm zum nachsten quer durch die Talmulde, gerade in
grossen Talern in erstaunlichem Schematismus. Es ist die zuverldssigste
Art der Zuordnung aller lebenswichtigen Linien und Wirtschaftszonen
der Landschaft zu jeder Gemeinde: der Weiden, Wilder und der Flichen
des bebaubaren Talbodens, des Flusses und der Verkehrsadern. Es ist die
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gerechteste Verteilung der Sonnen- und Schattenhange. Es ist die kom-
munale Aufgliederung der Landschaft, die der Naturordnung entspricht.
Eine reizvolle Bestitigung der Zusammenhinge will es, dass dieses Prin-
zip ausklingt, da wo der Faltenjura nordwestwirts in den Plateaujura
ﬁbcrgeht ( Abb. 1).  (Alle Abbildungen im MaBstab 1:200000, aus der Gemeindckarte der Schweiz

von Kimmerly & Frey.)

Abb.1 Gemeinden im Val St. Imier

Das gleiche Schema der Quersegmentierung ist auch in manchen
Alpentilern zu erkennen. Doch hier zeigt sich nun infolge der vielgestal-
tigeren Zertalung der Alpen ein weiterer Natureinfluss: Taler von un-
gefdhr west-ostlicher Richtung haben etwas andere Lebensgrundlagen als
Téaler angendhert meridionalen Verlaufes. Bei west-ostlicher Richtung
haben die gegeniiberliegenden Hénge eines Tales vollig verschiedene
Besonnung. Der siidexponierte, beglinstigte Talhang steht einem aus-
gesprochenen Schattenhang gegeniiber. Der Gegensatz von Licht- und
Schattenseite iibertragt sich auch auf die Wirtschaft. Die Ackerflur des
Talbodens ersteigt den Sonnenhang, und lediglich Bannwilder und
Runsen unterbrechen das hingende Netzwerk der Acker und Ackerlein.
Schwarzgriin liegt hingegen der Waldteppich am Schattenhang, hochstens
fur Weiden gelichtet, wo es der Neigungswinkel erlaubt. Der Gegensatz
steigert sich im Wallis zu jenem Extrem, das dem Waldhang die rot-
braune Felsensteppe oder die Bewisserungslandschaft gegeniiberstellt. In
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dieser naturbestimmten Verteilung der wirtschaftlichen Giter ist die
Quersegmentierung des Tales wieder die beste Anordnung der mensch-
lichen Lebenszellen, Sie sichert jedem Dorf die volle Lebensgrundlage;
gibt ihm Weideplatz, Nahrung und Baumaterial. Im Goms, im Engadin,
auch im Wehntal usw. ist die Quersegmentierung deutlich (Abb. 2).

Abb. 2 Gemeinden im Rheinwald

Das meridional gerichtete Tal hat andere Lebensgrundlagen. Seine
Talhinge sind angendhert gleichartig bestrahlt. Die wenigstens quanti-
tativ ahnliche Einstrahlung gibt den beiden Talflanken auch wirtschafts-
geographisch gleichartige Moglichkeiten. An beiden Hingen sind vom
Fluss bis zum Berggipfel, von der Getreideflur bis zur Alpweide an-
genihert gleichwertige Lebensbedingungen gegeben. Auf beiden Tal-
seiten konnen sich Gemeinden entwickeln und gruppieren. Die Gemein-
den ordnen sich zum Gefieder zu beiden Seiten des Flusses. Diese Fiede-
rung ist nicht geometrisch streng zu nehmen, doch sie unterscheidet sich
sehr deutlich von der Quersegmentierung. So in der Tessiner Riviera, im
unteren Reusstal usw. Besonders augenscheinlich wird der Naturzusam-
menhang dieser Gemeindegruppierung in all jenen Fillen, wo ein Talzug
aus der einen Himmelsrichtung in die andere umschwenkt und wo dann
ungefihr gleichzeitig mit dieser Schwenkung auch das Gliederungsprinzip
des Gemeindenetzes wechselt von der Quersegmentierung in die Flanken-
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kammerung oder umgekehrt. Dies ist der Fall im Tessin, wo das Bedretto-
tal in die nord-stidlichere Leventina umbiegt, ferner im Hinterrheintal,
im Toggenburg usw. Eindrucksvoll wird hier die das Leben lenkende
Macht der Natur verdeutlicht. Mit scheinbar geringfligiger Ursache er-
reicht sie durch die Zusammenhangsketten ihrer Erscheinungen grosse
Wirkung: Ein Tal dndert lediglich seine Richtung, und es andert sich die
Gruppierung der Menschen! (Abb. 3).

Freilich sind diese Regeln der Quersegmentierung und der Flanken-
kammerung nicht starr. Doch die Abweichungen belegen lediglich eben-
falls und nachdricklich die Naturverbundenheit der Gemeinde. Auch
nord-stidlich gerichtete Taler konnen durch geradezu schematische Quer-
segmentierung gekennzeichnet sein. Dies ist vor allem der Fall in relativ
engen Seitentdlern. Die Gemeinde muss sich tiber beide Talseiten dehnen,
um gentgenden Wirtschaftsraum zu umspannen. Ausserdem sind es in
der Regel stark in die extensive Wirtschaftszone der inneren Alpengebiete
vorgeschobene Talabschnitte, so dass auch aus diesem Grunde beide Tal-
flanken als Lebensraum beansprucht werden miissen. Das Gemeindenetz
im Saas- und Nicolaital, im Obersimmental, im Sernftal usw. wird da-
durch leicht verstiandlich.

Auch morphologische Einzelelemente der Landschaft haben durch das
Zwischenglied der Wirtschaft Einfluss auf die Anordnung der Gemein-
den. Es ist nicht anders zu erwarten, als dass die Talterrassen, die das
Leben in den Alpen so ausserordentlich stark begiinstigen, hier ebenfalls
zur Wirkung kommen. Die Terrassen sind naturgegebene Triger des
alpwirtschaftlichen Lebens. Uber die grossangelegten seitlichen Treppen-
stufen der Talhinge steigen Menschen und Herden in geregeltem Rhyth-
mus hinauf und hinunter. Durch den alpinen Nomadismus wird der
Ertrag der Terrassenboden summiert zur ausreichenden Lebensgrundlage.
Die tieferen Terrassen tragen oft noch Acker, Girten und Obst. Die
hoheren Terrassen sind Hochsommerweide. Die wirtschaftliche Verbin-
dung der Terrassen allein ermoglicht die in den Alpen noch verbreitete
und frither iibliche Selbstversorgung. Die Gemeinde benétigt in diesem
Fall eine Terrassenfolge als Existenzgrundlage. Darum sind die Gemein-
den als Bander geordnet. Sie sind von Berg zu Tal gleichsam als Roll-
teppiche iiber die Terrassentreppe gelegt. Jede Gemeinde ist dadurch im
Besitze aller Wirtschaftsglieder der Terrassen. Beispielhaft ist die Bande-
rung am linken Hang des Walenseetales. Diese wirtschaftlichen Zusam-
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menhidnge wirken zweifellos auch mit im Prinzipe der Quersegmentie-
rung, da in allen Alpentilern die Terrassen von lebenswichtiger Bedeu-
tung sind.

Die gleiche Banderung zeigt sich auch mehrfach an Seeufern. Auch
hier wirkt die Terrassierung mit und ausserdem die Verschiedenheit des
Bodenwertes bei verschiedenem Einfallswinkel der Bestrahlung. Darauf
reagiert vor allem sehr fein die Traubenqualitit. Der Wert des Reben-
gelandes wechselt mit der Neigung des Hanges und mit seiner Héhe tiber
dem See. Wiederum vollzieht die Gemeindebdnderung die gleichmassige
Zuteilung der verschiedenwertigen Boden. Sie ist deutlich an den Ufer-
hangen des Genfersees, vor allem in Lavaux, ferner in der Rebenzone des
Neuenburgersees, am Ziirichsee usw.

*

Grenzen klammern sich oft an Naturlinien, denn aus der Konstanz
der Natur empfangen sie Haltbarkeit. Die rdumliche Grenze projiziert
sich in das zeitliche Geschehen hinauf; sie trennt die Menschen, sie trennt
die Geister. Das landschaftliche Element wird zum geschichtlichen Pha-
nomen. Die Gemeindegrenzen bieten ebenfalls Belegmaterial.

Die Alpentaler sind gegliedert, aufgeteilt in Talkammern. Talengen
oder Riegel bilden Sperren. Es sind quer durch das Tal streichende Harte-
zonen, wie der Gneisriegel bei Airolo oder der Malmkalkriegel des Kirchet
bei Meiringen; es konnen Bergsturzmassen sein, wie bei Giornico, oder
Schuttkegel, wie am Illbach. Die Barrierenwirkung ist haufig verstirkt
durch Waldverkleidung der Riegel. Die Wald- und Felswildnis ist oft zu
einer Art Niemandsland gesteigert, zu einem zwar kleinen, aber aus-
gepragten wirtschaftlichen Vakuum, das fruchtbare Talkammern trennt.
Die Riegel sind zwar von den Talfliissen durchsdgt. Schmale Tore sind
fluvial durch sie hindurch aufgebrochen. Aber in vielen Fallen ist die
ganze Torbreite vom Flusse selber besetzt. Mithsam wurde vom Menschen
ein Weg in die Felsen gehauen, eine Via Mala. Es sind Schluchten, die
gerade durch ihre Enge den Zauber der landschaftlichen Wildheit be-
sitzen: die Aare-, die Biaschinaschlucht im Bergsturzriegel, die Schoéllenen.
Der Talriegel ist also in jedem Fall Barriere, denn auch die Schlucht ist
Sperre: Sie gefidhrdet den Weg, sie ist im Winter kaum begehbar, sie
unterbricht den Wirtschaftsraum des Tales, sie trennt die Lebensgemein-
schaften der beidseitigen Talkammern.
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Die Riegel sind strategische Punkte von weiterwirkender oder loka-
lerer Bedeutung. Sie sind Operationspunkte in der Landschaft. Sie ermog-
lichen eine militdrische Sperre mit einem Minimum an zahlenmassigem
Mannschaftseinsatz. Alte Talsperren, wie Bellinzona, und selbst Burg-
ruinen auf Felsensperren (Mesocco, Falkenstein) zeigen noch die ortliche
Verdichtung des Wehrgeistes. Auch die Landesgrenze bedient sich mehr-
fach solcher Riegel, wo sie im Siiden, ausgreifend zum Schutze der Pisse,
quer iuber Téler springt, bei Chiasso oder an der Gondoschlucht stidlich
des Simplons.

Die Talriegel sind haufig gleichzeitig Gefallsstufen, Das Langsgefalle
des Tales ist an ihnen geknickt. Der Fluss stiirzt durch die Schlucht von
einem hoheren in ein tieferes Talbecken. Die Strasse ersteigt das hohere
Becken in engen Kehren, die Eisenbahn schraubt sich gelegentlich in
Kehrtunnels durch die Stufe empor. Die Hohenstufe verstirkt die Riegel-
wirkung. Die Talkammern sind nicht allein durch Niemandsland und
Wegschwierigkeiten geschieden, sondern auch durch Hohendifferenz.

Die Sperrwirkung von Riegeln ist jedem Schweizer, sei es aus Ge-
schichte oder Diensterinnerung, zur Geniige bewusst durch Namen wie
Bellinzona, St.Maurice, Flascherberg-Sargans, Schollenen-Bazberg. Greift
nun also diese Reliefform in die grosse Geschichte ein, so ist es um so
begreiflicher geworden, dass sie auch im ganz lokalen Sinne Grenzwir-
kung auszuiiben vermag. Viele Talriegel sind Triager von Gemeinde-
grenzen. Die Grenzen neigen dazu, sich der Natur anzuschmiegen. Wo
sie es nicht tun, sind sie das Werk menschlicher Willkir, die nicht immer
von langer Lebensdauer ist. Der Riegel ist die Beriihrungszone von Tal-
weitungen. Die Weitungen sind die Lebenskammern der Tiler, Darin
sind Leben und Wirtschaft um die Dorfer organisiert, Raum und Inter-
essensphdren der Talkammern berithren und scheiden sich an den Tal-
engen, den Riegeln. Es ist nicht mehr weiter erstaunlich, dass die Ge-
meindegrenze hier zum Sprung iber das Tal ansetzt, denn der Riegel
ist die natiirliche Unterbrechung des Lebensstromes im Tal. Die Quer-
segmentierung hat hier eine morphologische Grundlage. Das Tal ist ge-
kammert, das Leben ist gegliedert. Das natiirliche Wabenwerk wird zum
wirtschaftlichen und politischen Zellenbau. Die Talenge von Ponte Sordo
(oberhalb Piotta) ist Gemeindegrenze zwischen Quinto und Airolo. Der
Kirchet ist Gemeindegrenze zwischen Innertkirchen und Meiringen. Der
«Biihlstutz» trennt die Gemeinden Kandersteg und Kandergrund. Am
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Simmefall liegt die Grenze zwischen Zweisimmen und Boltigen, an der
«Enge» zwischen Boltigen und Oberwil. Die Gemeinden Mesocco und
Soazza begegnen sich am Riegel mit der berithmten Ruine Misox. Die Tal-
landschaft und grosste Bindner Gemeinde Davos ist einerseits begrenzt
durch den Bergsturzriegel «Stiitz» und anderseits durch die Schlucht
«Ziige».

Den Talriegeln sind in der Wirkung auf den Menschen die Stufen-
mindungen, die so erstaunlich oft die Eingdnge in unsere Seitentiler
beherrschen, gleichzusetzen. Der Talboden eines Seitentales liegt in der
Regel hoher, oft einige hundert Meter, in vereinzelten Fallen tausend
Meter hoher als die Sohle des davorliegenden Haupttales. Die schmale
Strasse steigt in engen Kurven an, um die Hohe zu gewinnen. Als Tal-
verzweigung ist hier allerdings nicht eine Gabelung in zwei ungefahr
gleiche Aste gemeint, sondern die angendhert rechtwinklige Einmiindung
eines Tales deutlich sekunddrer Grosse in einen Haupttaltrog. Damit
waren auch die Flisse und die einstigen Gletscher in diesen Téilern von
verschiedenem Rang und verschiedener Erosionskraft. Die ungleiche Ein-
tiefung der Talsohlen und die reguldre Erscheinung einer Miindungsstufe
am Ausgang eines Nebentales ist dadurch bereits verstdndlich gemacht,
allerdings ohne Riicksicht auf tektonische Gegebenheiten.

Wenn die Stufenmiindung nacheiszeitlich zerschnitten ist durch den
Seitenfluss, so ist dieser Einschnitt oft genug eine schwer zugingliche
Schlucht. Der Eintritt in das Seitental ist auch in diesem Fall mihsam,
denn die Strasse muss auch hier in Windungen die Hohe des vielleicht zu
Terrassenleisten reduzierten Talbodens erringen. Hoch liegen die Seiten-
taldorfer Pfédfers und Valens auf ihren Gesimsen zu beiden Seiten der
Taminaschlucht.

Die Stufenmiindung ist in jedem Fall verkehrsfeindlich. Sie ist, wie
der Talriegel, ein trennendes Element in der Landschaft. Das Seitental
ist vom Haupttal separiert. Die Bewohner des Seitentales sind ebenfalls
in doppeltem Sinne von der Welt abgeschnitten: durch Horizontaldistanz
und durch Hohendifferenz. Sie gruppieren und organisieren ihr Leben
selbstindig. Sie waren jahrhundertelang auf Selbstversorgung angewie-
sen. In zahlreichen Fillen haben die Seitentiler ihre eigene Gemeinde-
gruppierung. Ist das Nebental relativ klein, in seinen wirtschaftlichen
Moglichkeiten eingeschrankt, dann kann sich das eindrucksvolle Bild
ergeben, dass der Gratumriss des Tales gleichzeitig eine einzige Gemeinde
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umschliesst. In den Bergkranz ist eine wirtschaftliche und politische
Lebenseinheit eingeordnet. Das Tor zur Gemeinde ist die Stufenmiindung;
ein Falltor, Verbindung und Sperre zugleich; Eingang und Grenze zu-
gleich. Dahinter lebt ein eigener Sinn, ein Eigenwille. Beispiele solcher
naturlicher Gemeindezellen sind Isenthal, das Val d’Hérémence, Pfafers
im Tamina- und Calfeisental (Abb. 4).

Abb. 4 Die Gemeinde Isenthal

Ist das Gewissernetz feiner gefiedert, sind es Seitentiler bereits zwei-
ten Grades, zu klein als lebensraumliche Einheit, so konnen gegentiber-
stehende Kojen von Seitentdlern zusammengefasst sein zu einer einzigen
Gemeinde. Bei Wiederholung des Falles, wie im Sernftal, entsteht dann
eine originelle, naturgegebene Quersegmentierung, entsprechend der
gegenstandigen Fiederung des Talsystems.

Es gibt kaum ein wesentliches Landschaftselement, das unser Ge-
meindenetz nicht beeinflusst hatte. Auch die Terrassenziige mancher
Taler sind in der Gemeindekarte zu erkennen. Denn auch die Terrassen
an den Talhingen wirken separierend. Ihre Dorfer liegen oft Hunderte
von Metern tiber dem Talboden. Die Hohe der Talschulter und die Steil-
heit des Talhanges erschweren gemeinsam den Verkehr und hemmen den
Kontakt mit den Dorfern des Talbodens.

Die Terrassen konnen betrdchtliche Breite haben, wie jede Erinne-
rung an Montana, Wengen, Grichen bestatigt. Sie besitzen jene hohen-
klimatischen Vorziige, vor allem eine vermehrte winterliche Besonnung,
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die auf ihnen medizinische Heilstiatten (Leysin, Montana) und Kurorte
(Braunwald, Mirren) haben entstehen lassen. Terrassenflachen boten also
bei besonderer Ausdehnung durchaus geniigende Lebensgrundlagen fiir
die Entwicklung selbstindiger Gemeinschaften. Der grosse Terrassen-
boden ist dabei der hauptsdchliche Wirtschafts- und Lebensraum, selbst
wenn der Besitz eventuell iiber die Walder des Talhanges bis zum Tal-
boden hinunter greift. Es darf von eigentlichen Terrassengemeinden ge-
sprochen werden. Gelegentlich bestimmt aber die Terrassenkante sogar
sehr klar den Verlauf der Gemeindegrenze auf der Talseite; umgekehrt
kann die Grenze auf der Bergseite tiber die Weidebdden kleinerer, hoherer
Talschultern hinaufgreifen bis zum Grat. Auf der berihmten Sobrio-
terrasse liegen die Gemeinden Cavagnago und Sobrio (Abb. 3). Unter den
zahlreichen Walliser Terrassengemeinden sind Ausserberg und Saviése
die Kernbeispiele bodenstindiger Lebenssituation und eigener Entwick-

lung.
b3

Die schweizerischen Gemeinden sind stark im Relief des Landes ver-
ankert. Landschaftsformen und Landschaftslinien haben ein engmaschiges
Netz von Grenzen bewirkt und damit den kleinsten staatlichen Einheiten
unseres Landes zum Leben verholfen. Eine Mikrogeopolitik begegnet uns
hier, die auf den Schweizer einen ganz besonderen Reiz ausibt. Das
Filigranwerk der Natur hat die schweizerische Lebensvielfalt wesentlich
gesteigert. Der staatliche Zellenbau ist der natiirlichen Kammerung ein-
geordnet.

Aus dieser Naturverbundenheit ist einerseits Regel der Erscheinun-
gen, Regel des landschaftlichen Zusammenhanges, anderseits aber auch
Fille der Erscheinungen, Individualitit der Gemeinden erwachsen. Denn
die Naturbedingtheiten sind von so vielgestaltiger Art, die natiirlichen
Scheidungen zwischen den kommunalen Einheiten sind oft so stark, dass
die Lebensgemeinschaften kein Einheitsbild bieten. Die Gemeinde ist
Personlichkeit.

Charakterformen kommen schon zum Ausdruck in Bezeichnungen
wie See- oder Berggemeinden. Aber die Individualitdt wird noch gestarkt
durch die Verschiedenheit der naturbedingten Wirtschaftsformen. Es gibt
ausgesprochene Ackerbau-, Hirten-, Winzer- und Industriegemeinden;
oder solche, die durch tessinische Mischkultur oder durch alpinen Noma-
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dismus gekennzeichnet sind. In allen Fillen ist das Leben, die Volkskultur,
das Wirtschaftsgerit, der Hausbau, das Dorfbild, die Einteilung des Ar-
beitsjahres von deutlicher Charakterpragung. Ja auch der Gehalt des
Volksliedes, der Bauernkunst, der Dichtung und Malerei kann durch die
Lebensform gezeichnet sein. Es entsteht ein lokales Kulturbild.

Aber es ist kurz noch an eine andere Komponente zu denken, wenn
die Gemeinde aus der Landschaft verstanden werden soll. Das ist die
Wirkung der Zeit im gemeinsamen Raum; die zusammenschmiedende
Kraft der Geschichte. Sie kann hier nur angedeutet werden.

Die menschliche Gemeinschaft in der natiirlichen Zelle, in der Tal-
kammer zwischen Riegeln, im Seitental, auf der Terrasse ist von Anbeginn
eine Schicksalsgemeinschaft. Der einzelne ist zu sehr bedroht von der
Ubermacht der Elemente. Die Korrektion der Gewisser, die Verbauung
der Lawinenhinge, die Sduberung der Allmend von Lawinenschutt und
Hochwassergerdll bendtigt die Hinde aller. Der Fohn verlangt die ge-
meinsame Wehrorganisation und die Verantwortung eines jeden fiir alle.
Aus der gemeinsamen Not wachst Lebenskameradschaft. Aus dem ge-
meinsamen Kampf ersteht gemeinsamer Besitz. Aus der gemeinsamen
Pflicht erntet man gemeinsames Recht.

«In geradezu klassischer Weise erzdhlt uns der Allmendbrief von
Diesbach (1413), wie die gemeinsame Arbeit die Bergbauern zusammen-
fihrte und das Gemeinwerk das spitere Biirgerrecht begriindete» (Georg
Thiirer). Ein Stiick Wildnis wurde gerodet, um die Allmend zu vergros-
sern «fur sy, ir nachkommen und die zu inen ziichent und inen helfent
runsen und biachen weren».

Obwobhl schliesslich die Beitragsleistung immer mehr in die Form der
Steuern iiberging, so lebt das Gemeinwerk doch in verschiedensten For-
men noch vielerorts. Die uniiberschatzbare «Volkskunde der Schweiz» von
Richard Weiss bietet auch hiefiir Belege aus der Gegenwart. Im Gemein-
schaftsbesitz werden zweifellos die Gemeindebackéfen seltener, aber
gemeinsame Dreschmaschinen, Feuerwehrgerite, Wasserversorgungen
usw. halten das alte Prinzip in neuen Formen lebendig. Die wesentliche,
die entscheidende Entwicklungsfolge ist uneingeschrinkt deutlich geblie-
ben: gemeinsamer Wirtschaftsraum — Gemeinwerk — Biirgerrecht.
Langsam und tief eingewurzelt wachsen daraus der Gemeindebegriff und
das Heimatgefiihl. Im weiteren Sinne ist damit auch das Werden der Ge-
meinde in die grosse Stufenfolge Natur — Wirtschaft — Kultur eingefiigt.
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Die Schweiz bietet eine Musterkarte geopolitischer Erscheinungen.
Aber sie dringen alle zum gleichen Ziel: zur «Nation der Gemeinden»
(Hermann Weilenmann). Ihre Lebenserscheinung ist eine kaum erschopf-
liche Variationenfolge des gleichen Themas, Es ist zum Verstindnis der
Existenz der Schweiz nicht unwesentlich, sich zu verdeutlichen, dass der
Lebenswille der Gemeinden nicht an eine Sprach- oder Kulturzone ge-
bunden werden kann, sondern dass landschaftliche Fundamente von
gleichgerichteter Wirkung in all ihren Sprachgebieten kommunale Le-
benseinheiten morphologisch vorgezeichnet, wirtschaftlich befiirwortet
und ihre beharrliche Erhaltung erleichtert haben. Die Schweiz ist nicht
Willkiir allein. Sie ist in ihren Anfingen Werk der Schopfung. Ihre
menschliche Geographie ist in die landschaftliche kunstvoll verflochten.
Dem Naturbild ist harmonisch ein Lebensbild eingepragt. Die Nation der
Gemeinden ist schopfungsgemaiss.

164



	Täler und Gemeinden

